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[17 . Jahrhundert ] A

ÖFFNUNGEN DES GOTTESHAUSES MURI

s . AH 17/30

6 . Die Besitzer von Eigen - und Lehensgütern des Gotteshauses

im Amte Muri mögen die Mannrechtsbriefe vom Schreiber des

Gotteshauses ausstellen lassen und alsdann dem Landvogt [der

Freien Aemter ] vorweisen . Das gleiche gelte für Bünzen und
Boswil.

Postscriptum : Zwei Punkte seien "bedenkhlich " , der Weidgang und
die Mannrechtsbriefe.
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